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I.

1101

Änderung der Hausordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung der Präsidentin des Landtags 
Nordrhein-Westfalen
vom 28. Oktober 2016

Aufgrund Artikel 39 Absatz 2 der Landesverfassung er-
lasse ich folgende Änderung für die Hausordnung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen vom 22. Februar 2012 
(MBl. NRW. S. 148), zuletzt geändert am 28. März 2013 
(MBl. NRW. S. 128):

1.  § 6 Abs. 2 wird neu gefasst:

  „In allen Gebäuden und Räumen des Landtags gilt 
das Rauchverbot des Nichtraucherschutzgesetzes 
NRW sowie ein Verbot für die Nutzung elektrischer 
Zigaretten. Das Verbot gilt auch im Eingangsbereich 
außen vor und neben der Drehtür sowie vor und ne-
ben der Besuchertür. 

  Als Raucherzonen sind folgende Außenbereiche frei-
gegeben:

 –  die von der Wandelhalle aus erreichbaren beiden 
Terrassen der Ebene 3,

 –  der überdachte Durchgang neben den Fahrradstell-
plätzen,

 –  die Raucherterrasse des Dienstgebäudes Lippe-
strasse,

 –  die Restaurantterrasse während ihrer Öffnungszei-
ten,

 –  die Innenhöfe des Landtags nur für internes und 
externes Betriebspersonal. „

2.  Diese Änderung tritt am 1. Dezember 2016 in Kraft.

Düsseldorf, 28. Oktober 2016

Carina Gödecke

Präsidentin des Landtags
Nordrhein-Westfalen

– MBl. NRW. 2016 S. 700

2000

Neufassung der Satzung
der Nordrhein-Westfälischen Akademie 

der Wissenschaften und der Künste
durch Beschluss der Vollversammlung

vom 11. Mai 2016

§ 1
Wesen, Zweck und Aufgaben der Akademie

(1) Die Akademie ist eine Gelehrtengesellschaft und eine 
Arbeitsakademie. Als Gelehrtengesellschaft dient sie 
insbesondere dem disziplinenübergreifenden Gedanken-
austausch und Diskurs der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitglieder in den vier Klassen und in ge-
meinsamen Foren. Als Arbeitsakademie widmet sie sich 
insbesondere wissenschaftlichen und künstlerischen 
Fragestellungen, die an Universitäten und anderen For-
schungseinrichtungen nicht in der gleichen Weise be-
handelt werden können, sowie der Vermittlung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in Gesellschaft und Politik. 

(2) Die Akademie veröffentlicht vor allem

–  Sitzungsberichte und besondere Abhandlungen ihrer 
Klassen

–  Mitteilungen.

(3) Die Akademie veranstaltet eine öffentliche Jahres-
feier.

(4) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident 
kann von der Akademie Gutachten zu wissenschaftli-
chen und künstlerischen Fragestellungen einholen. Diese 
Gutachten werden unentgeltlich erstattet.

§ 2
Rechtsstellung

(1) Die Akademie ist Körperschaft des öffentlichen 
Rechts in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-West-
falen.

(2) Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf und ihre Geschäfts-
stelle im Haus der Wissenschaften.

(3) Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr des Landes.

(4) Die Akademie führt ein Dienstsiegel und für feier-
liche Anlässe ein Schmucksiegel.

(5) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verfolgt die Akade-
mie ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung.

§ 3
Mitglieder

(1) Die Akademie hat ordentliche und korrespondie-
rende Mitglieder sowie Ehrenmitglieder.

(2) Ordentliches oder korrespondierendes Mitglied kann 
werden, wer sich durch wissenschaftliche oder künstle-
rische Leistungen ausgezeichnet hat sowie geeignet und 
bereit ist, an den Aufgaben der Akademie im Sinne des 
Akademiegesetzes und dieser Satzung mitzuwirken.

(3) Ehrenmitglied kann werden, wer sich besondere Ver-
dienste um die Forschung erworben oder die Akademie 
hervorragend gefördert hat.

§ 4
Ordentliche Mitglieder

(1) Die ordentlichen Mitglieder werden auf Lebenszeit 
gewählt.

(2) Die ordentlichen Mitglieder der wissenschaftlichen 
Klassen müssen ihren Dienstsitz oder den Ort ihrer be-
rufl ichen Tätigkeit im Land NRW haben. Mitglieder der 
Klasse der Künste weisen in der Regel den Landesbezug 
durch ihren Dienstsitz, den Ort von wichtigen berufl i-
chen Tätigkeiten bzw. dementsprechenden künstleri-
schen Aktivitäten oder ihren Wohnsitz nach.

(3) Ein ordentliches Mitglied der wissenschaftlichen 
Klassen, das seinen Dienstsitz oder den Ort seiner beruf-
lichen Tätigkeit außerhalb des Landes NRW erhält, wird 
korrespondierendes Mitglied seiner Klasse. Erhält es sei-
nen Dienstsitz oder den Ort seiner berufl ichen Tätigkeit 
wieder im Lande, so wird es wieder ordentliches Mit-
glied seiner Klasse. Für Mitglieder der Klasse der 
Künste gilt Satz 1 unter Beachtung von Absatz 2 Satz 2 
entsprechend.

(4) Ein ordentliches Mitglied kann auf eigenen Antrag 
durch seine Klasse zum korrespondierenden Mitglied er-
klärt werden. Wiederwahl zum ordentlichen Mitglied ist 
zulässig.

(5) Die ordentlichen Mitglieder haben die Pfl icht, an den 
Sitzungen ihrer Klasse, an den Gesamtsitzungen und an 
den Arbeiten der Akademie teilzunehmen. Wer diese 
Pfl ichten länger als ein Jahr nicht erfüllen kann, soll 
seine Erklärung zum korrespondierenden Mitglied nach 
Absatz  4 beantragen. Diese Pfl ichten erlöschen mit der 
Vollendung des 70. Lebensjahres. 

(6) Die ordentlichen Mitglieder können an allen Sitzun-
gen anderer Klassen teilnehmen mit Ausnahme der Ge-
schäftssitzungen. 

§ 5
Zahl der ordentlichen Mitglieder

(1) Vorbehaltlich der in § 4 Absatz 3 Satz 2 genannten 
Möglichkeit hat jede Klasse der Akademie höchstens 50 
ordentliche Mitglieder. Nicht eingerechnet werden dieje-
nigen ordentlichen Mitglieder, die das 70. Lebensjahr 
vollendet haben. 
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(6) Die Wahl erfolgt in einer weiteren Geschäftssitzung, 
wobei Briefwahl zulässig ist. Gewählt ist, wer bei einer 
Mindestwahlbeteiligung von drei Vierteln der ordentli-
chen Mitglieder mindestens zwei Drittel der Stimmen 
der an der Wahl teilnehmenden Mitglieder erhalten hat. 
Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

§ 10
Verlust der Mitgliedschaft

(1) Jedes Mitglied und jedes Ehrenmitglied kann aus der 
Akademie austreten. Es muss den Austritt schriftlich er-
klären. 

(2) Ein Mitglied oder Ehrenmitglied scheidet aus, wenn 
es durch rechtskräftiges Urteil eines deutschen Gerichts 
zu einer Strafe verurteilt wird, die bei einem Landesbe-
amten die Beendigung des Beamtenverhältnisses zur 
Folge hat, oder wenn es infolge strafgerichtlicher Verur-
teilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen oder öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht be-
sitzt.

(3) Ein Mitglied oder Ehrenmitglied kann ausgeschlos-
sen werden, wenn es schuldhaft die Erreichung der Ziele 
der Akademie gefährdet hat oder wenn es sich durch 
schwere Verfehlung als der Mitgliedschaft oder Ehren-
mitgliedschaft unwürdig erwiesen hat. Der Ausschluss 
eines Mitgliedes erfolgt auf Antrag der Klasse, der das 
Mitglied angehört. Der Ausschluss eines Ehrenmitglieds 
erfolgt auf Antrag des Präsidiums. Über den Ausschluss 
berät die Vollversammlung. Dem Betroffenen muss nach 
Möglichkeit vor der Beratung in der Vollversammlung 
die Gelegenheit gegeben werden, sich schriftlich oder 
mündlich zu äußern. Der Ausschluss erfolgt, wenn min-
destens zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 
in geheimer Abstimmung zugestimmt haben. 

§ 11
Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung sollte mindestens einmal im 
Jahr zusammentreten. Sie tritt auch dann zusammen, 
wenn ein Drittel der ordentlichen Mitglieder der Akade-
mie dies verlangen. Die Aufgaben der Vollversammlung 
regelt § 6 des Akademiegesetzes.

(2) Die Vollversammlung wird von der Ministerpräsi-
dentin oder vom Ministerpräsidenten als Vorsitzender 
oder Vorsitzendem des Kuratoriums mit einer Ladungs-
frist von zwei Wochen einberufen. Den Vorsitz führt die 
Ministerpräsidentin / der Ministerpräsident oder die Prä-
sidentin / der Präsident der Akademie. Die Abgeordneten 
des Landtags und vom Präsidium und Kuratorium ein-
geladene Persönlichkeiten können an der Vollversamm-
lung als Gäste teilnehmen.

(3) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn min-
destens dreißig ordentliche Mitglieder der Akademie an-
wesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht die Satzung 
anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(4) Für die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten 
der Akademie ist die Beteiligung der Mehrheit der or-
dentlichen Mitglieder der Akademie erforderlich; Brief-
wahl ist zulässig. Die Wahl der Präsidentin oder des 
Präsidenten ist geheim; gewählt ist, wer die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erhält. 

(5) Die Vollversammlung kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Ausschüsse einsetzen; sie wählt deren Mitglieder.

§ 12
Klassen

(1) Die Akademie gliedert sich in folgende Klassen: 

 Klasse für Geisteswissenschaften

 Klasse für Naturwissenschaften und Medizin

 Klasse für Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften

 Klasse der Künste.

(2) Sofern aufgrund von § 4 Absatz 3 Satz 2 die Anzahl 
der ordentlichen Mitglieder, die das 70. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, die Zahl 50 übersteigt, kann eine 
Neuwahl erst stattfi nden, wenn durch Ausscheiden von 
Mitgliedern die Anzahl unter 50 gesunken ist.

§ 6
Korrespondierende Mitglieder

(1) Korrespondierende Mitglieder werden auf Lebens-
zeit gewählt. Ihre Anzahl ist nicht beschränkt.

(2) Als korrespondierendes Mitglied kann gewählt wer-
den, wer seinen Dienstsitz bzw. den Ort seiner beruf-
lichen Tätigkeit oder seinen Wohnsitz nicht im Lande 
hat.

(3) Korrespondierendes Mitglied ist außerdem, wer ei-
nen Statuswechsel nach § 4 Absatz 3 oder Absatz 4 der 
Satzung vollzogen hat.

(4) Die korrespondierenden Mitglieder können an allen 
Sitzungen der Klasse teilnehmen mit Ausnahme der Ge-
schäftssitzungen

§ 7
Ehrenmitglieder

(1) Die Akademie hat höchstens 10 Ehrenmitglieder. 

(2) Ehrenmitglieder werden von der Vollversammlung 
auf Vorschlag des Präsidiums auf Lebenszeit gewählt. 
Als Ehrenmitglied ist gewählt, für wen mindestens zwei 
Drittel aller nach § 6 Absatz 1 des Akademiegesetzes in 
der Vollversammlung Stimmberechtigten gestimmt ha-
ben. Briefwahl ist zulässig. 

(3) Die Ehrenmitglieder können an den Gesamtsitzun-
gen und an den wissenschaftlichen Sitzungen der Klas-
sen teilnehmen.

§ 8
Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft in der Akademie wird nach der 
Wahl in einer Klasse durch Ernennung des Präsidenten 
erworben. Die nach dieser Satzung vorgesehenen Mög-
lichkeiten des Statuswechsels bleiben unberührt.

(2) Im Rahmen der Wahlen ihrer ordentlichen Mitglieder 
sorgen die Klassen für Vielfalt und angemessene Vertre-
tung der wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Diszip-
linen.

(3) Sie beachten das verfassungsrechtlich und einfach-
gesetzlich verankerte Gebot der Gleichstellung von Frau 
und Mann; das hochschulrechtliche Kaskadenmodell fi n-
det entsprechende Anwendung.

§ 9
Wahlverfahren

(1) Die Geschäftsordnungen der Klassen regeln die Wahl 
neuer Mitglieder nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen: 

(2) Die Klasse bestimmt das Fachgebiet (bzw. die 
Sparte), für das eine Wahl erfolgen soll.

(3) Die Sekretarin/der Sekretar ermittelt unter Berück-
sichtigung von § 8 Absatz 3 dieser Satzung im Benehmen 
mit den jeweiligen Fachvertretern den Kreis der in Be-
tracht kommenden Kandidatinnen und Kandidaten. Auf 
dieser Basis können alle ordentlichen Mitglieder der 
Klasse Vorschläge für die festgelegten Fachgebiete un-
terbreiten.

(4) Ein Wahlvorschlag muss von mindestens fünf or-
dentlichen Mitgliedern unterstützt werden, davon muss 
mindestens eines aus einem anderen Fachgebiet kom-
men. Für die Klasse der Künste gilt bis zum Erreichen 
der Maximalmitgliederzahl, dass mindestens drei Unter-
stützer/innen mit mindestens eine/m/r Vertreter/in aus 
einer anderen Fachgruppe gewonnen werden müssen.

(5) Die Vorschläge werden im Rahmen einer Geschäfts-
sitzung der Klasse in Anwesenheit der Unterstützer/in-
nen nach Absatz 4 diskutiert. Hierfür legt jede Klasse in 
ihrer Geschäftsordnung ein Quorum der Anwesenden 
fest.
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Vollversammlung und sorgt für die Ausführung der dort 
gefassten Beschlüsse. 

(3) Sie/er ernennt nach der Wahl in den Klassen die Ge-
wählten zu Mitgliedern der Akademie. 

(4) Sie/er veröffentlicht im Benehmen mit dem Präsi-
dium die innerhalb der Akademie erarbeiteten Ergeb-
nisse und Stellungnahmen; urheberrechtliche Ansprüche 
bleiben unberührt.

§ 15 
Generalsekretärin oder Generalsekretär, 

Akademieverwaltung

(1) Die Akademieverwaltung unterstützt das Präsidium 
und die Präsidentin/den Präsidenten der Akademie bei 
der Führung der Geschäfte. Sie wird geleitet von einer 
Generalsekretärin oder einem Generalsekretär.

(2) Die Generalsekretärin / der Generalsekretär ist Be-
auf tragte/r für den Haushalt im Sinne von §  9 LHO 
NRW. Sie oder er vertritt die Präsidentin / den Präsiden-
ten in gerichtlichen und außergerichtlichen Belangen so-
wie administrativen Angelegenheiten.

§ 16
Kuratorium

(1) Beschlüsse des Kuratoriums werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vor-
sitzenden. 

(2) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mindestens 
vier seiner Mitglieder, davon mindestens zwei Mitglieder 
des Präsidiums, anwesend sind.

§ 17
Kommissionen

(1) Zur Betreuung der von der Akademie durchgeführ-
ten wissenschaftlichen Forschungsprojekte insbesondere 
im Rahmen des Akademienprogramms richtet die Aka-
demie wissenschaftliche Kommissionen ein, deren Mit-
glieder von der fachlich zuständigen Klasse bestimmt 
werden. Den Kommissionen können auch externe Wis-
senschaftler angehören, jedoch soll die Mehrheit der 
Akademiemitglieder in den Kommissionen gewährleistet 
sein.

(2) Die Einsetzung von Kommissionen nach §  13 Ab-
satz 2 f der Satzung bleibt unberührt.

(3) Die/der Vorsitzende in den Kommissionen wird für 
vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 18
Junges Kolleg

(1) Das Junge Kolleg der Akademie dient der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses an nordrhein-west-
fälischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
und der interdisziplinären, projektorientierten Arbeit 
seiner Mitglieder innerhalb der Akademie und mit Au-
ßenwirkung. Die Akademie fördert mit dem Jungen Kol-
leg höchstens 30 exzellente junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler jeweils bis zu vier Jahre mit einem 
Forschungsstipendium sowie fachlicher und ideeller Un-
terstützung. Die Aufnahme exzellenter junger Künstle-
rinnen und Künstler, die mit den wissenschaftlichen 
Mitgliedern des Jungen Kollegs zusammen arbeiten und 
seinen Zielen entsprechen, ist zulässig.

(2) Die Mitglieder des Jungen Kollegs sind für die Dauer 
ihrer Förderung Mitglieder der Akademie ohne korpora-
tionsrechtliche Mitgliedschaftsrechte. 

(3) Die Auswahl der Mitglieder des Jungen Kollegs wird 
aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung vorgenom-
men, die insbesondere die Aufnahmevoraussetzungen 
festlegt. Die Auswahlentscheidung wird von einer Aus-
wahljury der Akademie auf der Grundlage der Rahmen-
regelung für das Auswahlverfahren getroffen. 

(2) Im Rahmen des §  1 der Satzung führen die Klassen 
jeweils eigene Programme und Klassensitzungen durch 
und pfl egen den klasseninternen und –übergreifenden 
Austausch. Die Geschäftssitzungen sind nicht öffentlich.

(3) Die ordentlichen Mitglieder jeder Klasse wählen aus 
ihrer Mitte die Sekretarin oder den Sekretar sowie die 
stellvertretende Sekretarin oder den stellvertretenden 
Sekretar für die Dauer von drei Jahren. Einmalige Wie-
derwahl ist zulässig. Die Sekretarin oder der Sekretar 
bzw. im Verhinderungsfall die stellvertretende Sekreta-
rin oder der stellvertretende Sekretar beruft die Sitzun-
gen der Klasse ein und führt den Vorsitz. 

(4) Eine Klasse ist beschlussfähig, wenn mindestens 15 
ihrer ordentlichen Mitglieder anwesend sind. Die Klasse 
der Künste kann eine hiervon abweichende Regelung in 
ihrer Geschäftsordnung vorsehen. Die Beschlüsse jeder 
Klasse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. 

(5) Die Mitglieder der anderen Klassen, die Mitglieder 
des Jungen Kollegs, die Ehrenmitglieder, die Abgeord-
neten des Landtags sowie von der Sekretarin oder dem 
Sekretar eingeladene Persönlichkeiten können an allen 
Sitzungen teilnehmen mit Ausnahme der Geschäfts-
sitzungen. 

(6) Jede Klasse kann Ausschüsse einsetzen und be-
stimmt deren Mitglieder.

§ 13
Präsidium

(1) Das Präsidium nimmt alle Angelegenheiten der Aka-
demie wahr, die nicht ausdrücklich den anderen Orga-
nen zugewiesen sind. Es unterstützt und koordiniert die 
Aufgaben aller Akademieorgane, insbesondere durch In-
formationen, Hinweise und das Herstellen von Beneh-
men und Einvernehmen.

(2) Das Präsidium ist insbesondere zuständig für

 a)  den Haushalt der Akademie

 b)  klassenübergreifende Projekte und Leitthemen

 c)   Einreichung von Anträgen im Rahmen des Akade-
mienprogramms

 d)   Angelegenheiten der Mitgliedschaft und der Mit-
wirkung der Akademie in der Union der Deut-
schen Akademien der Wissenschaften

 e)   die Übernahme von Aufgaben organisatorischer 
und inhaltlicher Art im Rahmen von Wissenschaft 
und Kunst gemäß § 2 Akademiegesetz

 f)   die Einsetzung von Kommissionen zur Behand-
lung inhaltlicher, struktureller und organisatori-
scher Fragen

 g)  Angelegenheiten des Jungen Kollegs

(3) Das Präsidium setzt einen ständigen Ausschuss ein, 
der aus der Präsidentin bzw. dem Präsidenten, einem 
weiteren Präsidiumsmitglied und der Generalsekretärin / 
dem Generalsekretär besteht. Dieser unterstützt den Prä-
sidenten bei der Wahrnehmung der laufenden Geschäfte 
und nimmt die Aufgaben der akademieinternen Rechts-
aufsicht wahr; in Eilfällen kann er für das gesamte Präsi-
dium handeln, das unverzüglich zu beteiligen ist.

(4) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens 
vier seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
oder der Vorsitzenden. Die Generalsekretärin / der Ge-
neralsekretär nimmt an allen Sitzungen des Präsidiums 
mit beratender Stimme teil.

§ 14
Präsidentin oder Präsident

(1) Die Präsidentin/der Präsident repräsentiert und ver-
tritt die Akademie als Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts in allen Angelegenheiten nach innen und außen. 
Sie/er führt die laufenden Geschäfte der Akademie.

(2) Sie/er führt den Vorsitz im Präsidium und – vorbe-
haltlich der Regelung des § 11 Absatz 2 Satz 2 –  in der 
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land-Westfalen der Selbständigen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche K.d.ö.R. beschlossen.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2016

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. H a r t u n g

– MBl. NRW. 2016 S. 703

71342

Die Führung des Liegenschaftskatasters 
in Nordrhein-Westfalen

(Liegenschaftskatastererlass – LiegKatErl.)
Runderlass des Ministeriums für Inneres und 

Kommunales – 37 – 51.08.03 – 7510 
vom 27. Oktober 2016

Der Runderlass des Innenministeriums vom 13. Januar 
2009 (MBL. NRW. S. 45), zuletzt geändert durch Rund-
erlass vom 23. September 2013 (MBl. NRW. S. 474), wird 
wie folgt geändert: 

1.  Satz 2 von Nummer 3.1.1 Absatz 2 wird aufgehoben.

2.   Nummer 3.6 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „(2) Hö-
henlinien und – soweit im DGM des Landes geführt – 
„Markante Geländepunkte“ und „Besondere Höhen-
punkte“ werden den Katasterbehörden von der für 
die Landesvermessung zuständigen Behörde als Geo-
datendienste zur Einbindung in die ALKIS-Verfah-
renslösung zur Verfügung gestellt.

3.  Die Nummer 13 erhält folgende neue Fassung: 

 „13 
 Jahresabschluss

 13.1 
 Allgemeines

  (1) Fortführungsjahr ist das Kalenderjahr. Geht mit 
einer Fortführung eine Änderung des Gebiets der 
kreisfreien Stadt/des Kreises (Gebietsänderung) ein-
her, so ist die Fortführung des Liegenschaftskatasters 
von den beteiligten Katasterbehörden in demselben 
Fortführungsjahr durchzuführen.

  (2) Am Ende des Fortführungsjahres wird der AL-
KIS-Sekundärdatenbestand beim Geodatenzentrum 
aktualisiert. 

 13.2
 Statistik der tatsächlichen Nutzung

  (1) Das Geodatenzentrum wertet nach Ende des 
Fortführungsjahres die Daten des ALKIS-Sekundär-
datenbestandes hinsichtlich der Flächennutzungen 
aus. Die standardisierten Auswertungen umfassen die

 a)  „Statistik der Flächen der tatsächlichen Nutzung“ 
– zusammengefasst nach Gemarkung (Ausgabe-
produkt der AdV: „Statistik der Flächen der Tat-
sächlichen Nutzung“ Aggregationseinheit: Gemar-
kung, 2110) ,

 b)  „Statistik der Gebietseinheiten“ (enthält die Flä-
chen der Gemarkungen, Gemeinden und der Kata-
sterbehörde),

 c)   „Ergänzende Informationen“ (Liste mit den Nut-
zungsartenschlüsseln zu den Inhalten der Statistik 
nach Buchstabe a, die dem Grunddatenbestand 
NRW angehören) sowie die

 d)   „Zusammenfassende Übersichten über die tat-
sächlichen Nutzungen“ (für die Gebietseinheiten 
Gemeinde, Kreis/kreisfreie Stadt, Regierungs-
bezirk, Land), die sich zur Weiterverarbeitung 
im  Wege einfacher Bürokommunikationstechni-
ken eignen.

§ 19
Vergütungen

(1) Die Präsidentin/der Präsident sowie die Sekretarin-
nen/die Sekretare können nach Maßgabe des Wirt-
schaftsplans der Akademie eine Aufwandsentschädigung 
erhalten. 

(2) Die ordentlichen Mitglieder erhalten Fahrtkostener-
stattung und Sitzungsgelder. Den Ehrenmitgliedern 
können in besonderen Fällen Reisekostenentschädigun-
gen gewährt werden. 

(3) Nähere Bestimmungen hierüber erlässt das Präsi-
dium.

§ 20
Änderung der Satzung

Einer Änderung dieser Satzung müssen mindestens zwei 
Drittel der an der Abstimmung teilnehmenden ordent-
lichen Mitglieder der Akademie zustimmen. Stimmab-
gabe durch Brief ist zulässig.

– MBl. NRW. 2016 S. 700

2051

Feststellung von Alkohol und anderen 
berauschenden Mitteln bei Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten; Sicherstellung und 

Beschlagnahme von Führerscheinen
Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums 

für Inneres und Kommunales (402 – 57.01.35), des 
Justizministeriums (4103 – III. 29),  des Ministeriums 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

(III B 2-21-34/34)  und des Ministeriums für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung (232 – 1.09.14.03)

vom 9. November 2016

Der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales, des Justizministeriums,  des Mi-
nisteriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr und des Ministeriums für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung vom 27. April 2015 (MBl. NRW. 
S.  311), der zuletzt durch Runderlass vom 24. August 
2016 (MBl. NRW. S. 512) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Unter Nummer  4.3 ist im zweiten Satz der letzte Spie-
gelstrich wie folgt zu fassen:

„- im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug unter der Wir-
kung eines in der Anlage zu § 24 a StVG genannten be-
rauschenden Mittels geführt zu haben (§  24 a Absatz  2 
StVG).“

– MBl. NRW. 2016 S. 703

2221

Fusion des Kirchenbezirks Rheinland 
der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen 

Kirche K.d.ö.R. und des Kirchenbezirks Westfalen 
der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen 

Kirche K.d.ö.R. 
Bekanntmachung der Ministerpräsidentin

vom 17. Oktober 2016

Der Kirchenbezirk Rheinland der Selbständigen Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche K.d.ö.R. ist dem Kirchenbe-
zirk Westfalen der Selbständigen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche K.d.ö.R. zum 1. Januar 2016 beigetreten. 
Der Kirchenbezirk Westfalen der Selbständigen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche K.d.ö.R. hat am 20. Februar 
2016 seine Namensänderung in Kirchenbezirk Rhein-
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  Die Statistik nach Buchstabe a) und die Übersichten 
nach Buchstabe d) erfolgen in der durch den Grund-
datenbestand NRW vorgegebenen Differenzierung. 
Sofern die Objekte der tatsächlichen Nutzung tiefer 
differenziert erfasst werden, sind sie bei der Auswer-
tung in die nach dem Grunddatenbestand zutreffen-
den Nutzungsarten umzuschlüsseln.

  Die „Statistik der Gebietseinheiten“ nach Buchstabe 
b) wird mit der „Statistik der Flächen der tatsächli-
chen Nutzung“ nach Buchstabe a) zur Aufdeckung 
möglicher Unstimmigkeiten abgeglichen. 

  (2) Bis zum 15. März übersendet das Geodatenzent-
rum die Statistiken nach Absatz  1 Buchstabe a), b) 
und c) den Dezernaten 31.2 der Bezirksregierungen 
sowie eine Mitteilung über mögliche Unstimmigkei-
ten aus dem Flächenabgleich.

  (3) Die Dezernate 31.2 der Bezirksregierungen über-
prüfen die Statistiken auf Plausibilität und auf auf-
fällige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. 

  Gegebenenfalls erforderliche Berichtigungen sind mit 
der Katasterbehörde abzustimmen und in der „Sta-
tistik der Flächen der tatsächlichen Nutzung“ nach 
Absatz  1 Buchstabe a) vorzunehmen. Ursachen für 
gegebenenfalls festgestellte auffällige Veränderungen 
gegenüber dem Vorjahr sind bei der Katasterbehörde 
zu erfragen. Die Katasterbehörde übernimmt die Be-
richtigungen in ihren Datenbestand. 

  (4) Die Dezernate 31.2 der Bezirksregierungen sen-
den die plausibilisierte und gegebenenfalls korri-
gierte „Statistik der Flächen der tatsächlichen Nut-
zung“ bis zum 5. April jedes Jahres an das Geodaten-
zentrum zurück. Auf  die gegebenenfalls vorgenom-
menen Berichtigungen und die gegebenenfalls fest-
gestellten auffälligen Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr wird dabei erläuternd hingewiesen.

  (5) Das Geodatenzentrum übermittelt die plausibili-
sierten und gegebenenfalls korrigierten Statistiken 

einschließlich der ergänzenden Informationen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe c) bis zum 15. April jedes Jahres 
dem für Statistik zuständigen Landesbetrieb über 
den CORE-Reporter. Gleichzeitig werden ihr die Hin-
weise zu den gegebenenfalls festgestellten Auffällig-
keiten, insbesondere Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr, übermittelt. Die „Zusammenfassenden 
Übersichten über die tatsächlichen Nutzungen“ nach 
Absatz 1 Buchstabe d) werden vom Geodatenzentrum 
aus der plausibilisierten und gegebenenfalls korri-
gierten „Statistik der tatsächlichen Nutzung“ nach 
Absatz 1 Buchstabe a) abgeleitet und bis zum 15. Ap-
ril im Internet auf der Plattform open.nrw zur Nut-
zung bereitgestellt.“

4.  Die Nummer 21 wird aufgehoben.

5.  Die Nummer 22 wird aufgehoben.

6.   Die Anlage 1 des Erlasses wird durch die Neufassung 
in der Anlage zu diesem Erlass ersetzt.

7.  An Nummer 27 wird folgende Bestimmung angefügt:

 „27.3
 Übergangsbestimmungen

  Der Jahresabschluss gemäß Nummer 13 wird für das 
Fortführungsjahr 2016 wie folgt durchgeführt:

  (1) Letztmalig zum Jahreswechsel 2016/2017 erstel-
len die Katasterbehörden die Auswertung nach den 
in 2016 geltenden Regelungen.

  (2) Zusätzlich wertet das Geodatenzentrum die Da-
ten des zum Jahresende 2016 aktualisierten Sekun-
därdatenbestandes nach den ab 2017 geltenden Rege-
lungen aus. 

  (3) Der für Statistik zuständige Landesbetrieb erhält 
die Auswertungen nach beiden Verfahren zum Ab-
gleich.“

8.  Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.
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Anlage 1 zum Liegenschaftskatastererlass NRW

Katalog
der Nutzungsarten

im Liegenschaftskataster
und ihrer Begriffsbestimmungen

(Nutzungsartenkatalog NRW)
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Anlage 1 zum Liegenschaftskatastererlass NRW

I.  Erläuterungen

Der Nutzungsartenkatalog soll die bundeseinheitliche Gliederung und Bezeichnung der tatsächlichen
Nutzungen im Liegenschaftskataster sicherstellen.

Dieser Katalog basiert auf dem von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der
Bundesrepublik Deutschland (AdV) herausgegebenen Nutzungsartenkatalog.

Die tatsächlichen Nutzungen werden fünfstellig verschlüsselt.

Aufbau

Der Nutzungsartenkatalog ist hierarchisch gegliedert. Es werden entsprechend dem ALKIS-
Objektartenkatalog vier den Objektartengruppen entsprechende Nutzungsartenbereiche unterschieden und
durch die Zehntausender-Stelle repräsentiert:

10000 – Siedlung

20000 – Verkehr

30000 – Vegetation und

40000 – Gewässer

Die Nutzungsartenbereiche selbst gehören nicht zur tatsächlichen Nutzung und können zu deren
Beschreibung nicht vergeben werden; sie dienen der fachlichen Zuordnung der Nutzungsartengruppen und
ihrer Aggregation für Auswertungen.

Innerhalb der Nutzungsartenbereiche werden 26 Nutzungsartengruppen unterschieden; diese entsprechen
den ALKIS-Objektarten und werden durch die Tausender-Stelle repräsentiert:

11000 – Wohnbaufläche

12000 – Industrie- und Gewerbefläche

13000 – Halde

14000 – Bergbaubetrieb

15000 – Tagebau, Grube, Steinbruch

16000 – Fläche gemischter Nutzung

17000 – Fläche besonderer funktionaler Prägung

18000 – Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche

19000 – Friedhof

42000 – Hafenbecken

21000 – Straßenverkehr

22000 – Weg

23000 – Platz

24000 – Bahnverkehr

25000 – Flugverkehr

26000 – Schiffsverkehr

31000 – Landwirtschaft

32000 – Wald

33000 – Gehölz

I. Erläuterungen Seite 1 von 22
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Anlage 1 zum Liegenschaftskatastererlass NRW

34000 – Heide

35000 – Moor

36000 – Sumpf

37000 – Unland, Vegetationslose Fläche

41000 – Fließgewässer

43000 – Stehendes Gewässer

44000 – Meer

Die Unterteilung innerhalb der Nutzungsartengruppen erfolgt durch die Hunderter-, Zehner- und Einerstellen. 
Dabei werden die Nutzungsarten durch die Hunderter-Stellen, die zur weitergehenden Detaillierung 
verfügbaren Untergliederungen erster und zweiter Stufe durch die Zehner- bzw. Einerstellen repräsentiert.

Der  Zusammenhang zwischen  den  Schlüsseln  und  den  Objekt-,  Attribut-  und  Wertearten  des  ALKIS- 
Objektartenkatalogs ist in Abschnitt III in Spalte 5 dargestellt.

I. Erläuterungen Seite 2 von 22
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Schlüssel Nutzungsartenbereich Verzeichnis
Schlüssel Nutzungsartengruppe Seite 

10000 Siedlung 4 – 16
11000 Wohnbaufläche 4
12000 Industrie- und Gewerbefläche 4 – 8
13000 Halde 8
14000 Bergbaubetrieb 8 – 9
15000 Tagebau, Grube, Steinbruch 9 – 11
16000 Fläche gemischter Nutzung 11 – 12
17000 Fläche besonderer funktionaler Prägung 12 – 13
18000 Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 13 – 15
19000 Friedhof 16
20000 Verkehr 16 – 18
21000 Straßenverkehr 16
22000 Weg 16
23000 Platz   17
24000 Bahnverkehr 17
25000 Flugverkehr 17 – 18
26000 Schiffsverkehr 18
30000 Vegetation 18 – 20
31000 Landwirtschaft 18 – 19
32000 Wald 19
33000 Gehölz 19 – 20
34000 Heide 20
35000 Moor 20
36000 Sumpf 20
37000 Unland / Vegetationslose Fläche 20
40000 Gewässer 21 – 22
41000 Fließgewässer 21
42000 Hafenbecken 21
43000 Stehendes Gewässer 21 – 22

II. Übersicht zum Nutzungsartenkatalog

Anlage 1 zum Liegenschaftskatastererlass NRW
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II.

Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses 
NRW 

Sitzungstermine
des Landespersonalausschusses NRW

im Geschäftsjahr 2017
Bekanntmachung der Geschäftsstelle 
des Landes personalausschusses NRW 

– Az.: – 04.01 – 16 – 5 –
vom 20. September 2016

Die Sitzungstermine des Landespersonalausschusses 
NRW für das Geschäftsjahr 2017 werden wie folgt fest-
gelegt:

11. Sitzung:  Mittwoch, 22. Februar 2017
Abgabetermin für Anträge:  Mittwoch, 25. Januar 2017

12. Sitzung: Mittwoch, 24. Mai 2017
Abgabetermin für Anträge:  Mittwoch, 26. April 2017

13. Sitzung:  Mittwoch, 27. September 2017
Abgabetermin für Anträge:  Mittwoch, 30. August 2017

14. Sitzung: Mittwoch, 29. November 2017
Abgabetermin für Anträge:  Donnerstag, 2. November 2017

Vollständige Antragsunterlagen (siehe §  1 Verfahrens-
ordnung, Anlage zu § 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung 
des Landespersonalausschusses, SMBl. NRW. 20304), die 
bis zum Abgabetermin bei der Geschäftsstelle eingehen, 
werden in der Regel in der folgenden Sitzung behandelt.

– MBl. NRW. 2016 S. 728

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport 

Bekanntmachung
über den Schutz von Kulturgut 
Bekanntmachung des Ministeriums 

für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
vom 17. Oktober 2016

Gemäß § 90 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz von Kul-
turgut (Kulturgutschutzgesetz – KGSG) vom 6. August 
2016 (BGBl. I S. 1914) in Verbindung mit § 6 des Geset-
zes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwande-
rung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 
1999 (BGBl. I S. 1754), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. Mai 2007 (BGBl.  I S.  757, 2547), 
wird bekannt gemacht, dass das eingeleitete Verfahren 
zur Eintragung der nachstehend aufgeführten Kulturgü-
ter in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes 
eingestellt wurde.

Kennzeichnung Meister oder Epoche Titel
Bildende Kunst Paul Signac Constantinople – Yeni Djani
Bildende Kunst Fritz König Große Flora D
Angewandte Kunst Antonio Stradivari Violine “ExCroall”, Cremona 1684
Angewandte Kunst Joseph Rocca Violincello, Turin 1860 (Zertifi kat von William E. Hill & 

Sons, 1939)

Düsseldorf, den 17. Oktober 2016

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  S t o p p a - S e h l b a c h

– MBl. NRW. 2016 S. 728
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2.  Der Verein „Mongols Bremen MC“ ist verboten. Er 
wird aufgelöst.

3.  Dem Verein „Mongols Bremen MC“ ist jede Tätigkeit 
und die Bildung von Ersatzorganisationen untersagt; 
ebenso dürfen seine Kennzeichen weder verbreitet 
noch öffentlich oder in einer Versammlung verwendet 
werden.

4.  Das Vermögen des Vereins „Mongols Bremen MC“ 
wird beschlagnahmt und eingezogen.

5.  Sachen Dritter werden beschlagnahmt und eingezo-
gen, soweit der Berechtigte durch Überlassung der 
Sachen an den Verein „Mongols Bremen MC“ dessen 
strafrechtswidrige Zwecke und Tätigkeiten vorsätz-
lich gefördert hat oder die Sachen zur Förderung die-
ser Zwecke und Tätigkeiten bestimmt sind.

6.  Die sofortige Vollziehung der Verfügung wird ange-
ordnet; dies gilt nicht für die Einziehung des Vermö-
gens sowie Sachen Dritter gemäß Nummer 5

Gläubigeraufruf

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden nach § 15 
Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Geset-
zes zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts aufge-
fordert, 

–  ihre Forderungen bis zum 2. Februar 2017 schriftlich 
unter Angabe des Betrages und des Grundes beim Se-

Bekanntmachung
über den Schutz von Kulturgut

vom 17. Oktober 2016
Bekanntmachung des Ministeriums 

für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
vom 17. Oktober 2016

Gemäß § 90 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz von Kul-
turgut (Kulturgutschutzgesetz – KGSG) vom 6. August 
2016 (BGBl. I S. 1914) in Verbindung mit den Vorschrif-
ten des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes ge-
gen Abwanderung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Juli 1999 (BGBl. I S. 1754), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 18 Mai 2007 (BGBl.  I S.  757, 
2547) geändert wor den ist, wurden die nachstehend auf-
geführten Kulturgüter in das Verzeichnis national wert-
vollen Kulturgutes eingetragen. 

Kennzeichnung Meister oder Epoche Titel
Bildende Kunst Giovanni di Paolo Zwei Tafeln von einem Altaraufsatz oder einem Reliquien-

schrank (Geburt Johannes des Täufers; Der Täufer vor 
dem Schrank des Herodes)

Bildende Kunst August Macke Gartenbild (Der Macke’sche Garten)
Bildende Kunst Eduardo Chillida Diàlogo – Tolerancia
Bildende Kunst Henry Moore Working Model for Stone Material, 1961/69
Bildende Kunst Dieter Roth Bananen unter Glas
Bildende Kunst Max Ernst Cèst déjà la 22ème fois que Lohengrin
Bildende Kunst Fritz Winter Nocturno
Angewandte Kunst Antonio Stradivari Violine “Lady Inchiquin”, Cremona 1711

Die Ausfuhr dieser Kulturgüter richtet sich nach den 
§§ 22 ff. des Kulturgutschutzgesetzes.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2016

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  S t o p p a - S e h l b a c h

– MBl. NRW. 2016 S. 729

III.

Ministerium für Inneres und Kommunales 

Bekanntmachung
über die Unanfechtbarkeit des Verbots des Vereins 

„Mongols MC Bremen“ und Gläubigeraufruf
Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales – 402-57.07.12 – 
vom 9. November 2016

Das Verbot des Senators für Inneres und Sport vom 19. 
Mai 2011 gegen den Verein „Mongols MC Bremen“ 
wurde am 19. Juni 2013 im Bundesanzeiger (BAnz AT 
19.06.2013 AT 19.06.2013 B 10) bekannt gemacht.

Die gegen das Verbot gerichtete Klage wurde vom Ober-
verwaltungsgericht Bremen durch Urteil vom 10. Juni 
2014 abgewiesen und die Revision gegen das Urteil nicht 
zugelassen. Beschwerde gegen die Nichtzulassung der 
Revision wurde vom Bundesverwaltungsgericht am 20. 
April 2015 zurückgewiesen. Das Verbot ist spätestens 
mit diesem Datum unanfechtbar geworden. 

Der verfügende Teil des Verbots wird gemäß §  7 Ab-
satz  1 des Vereinsgesetzes nachfolgend nochmals be-
kannt gegeben:

Verfügung:
1.  Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins „Mongols 

Bremen MC“ laufen den Strafgesetzen zuwider.
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Bekanntmachung des Verkehrsverbundes Rhein-
Ruhr (VRR) 

Sitzungen der Fachausschüsse des Verkehrsver-
bundes Rhein-Ruhr (VRR) 

Bekanntmachung des Verkehrsverbundes 
Rhein-Ruhr (VRR)

vom 7. November 2016

Zur Vorbereitung auf die Sitzungen des Verwaltungsra-
tes der VRR AöR und der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes VRR am 8. Dezember 2016 fi nden 

folgende Sitzungen statt:

 Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR
 Mittwoch, 30. November 2016, 10.00 Uhr,
 im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.12

 Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR
 Donnerstag, 1. Dezember 2016, 10.00 Uhr,
 im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.12

  Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR
 Mittwoch, 7. Dezember 2016, 10.00 Uhr,
 im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.20

 Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR
 Mittwoch, 7. Dezember, 10.15 Uhr,
 im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.17

 Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR
 Donnerstag, 8. Dezember 2016, 10.45 Uhr,
 im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.17

Die Tagesordnungen für die Sitzung des Verwaltungs-
rates der VRR AöR und für die Sitzung der Verbands-
versammlung des ZV VRR am 8. Dezember 2016 werden 
in Kürze öffentlich bekannt gemacht.

Essen, 7. November 2016 

Ulrich  H a l l e r

– MBl. NRW. 2016 S. 730

nator für Inneres, Contrescarpe 22-24, 28203 Bremen, 
anzumelden,

–  ein im Falle der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht 
anzugeben, soweit dieses Voraussetzung für eine vor-
zeitige Befriedigung nach § 16 Absatz 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung 
des öffentlichen Vereinsrechts ist,

–  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Ab-
schriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis 
zum 2. Februar 2017 nicht angemeldet werden, nach § 13 
Absatz 1 Satz 3 des Vereinsgesetzes erlöschen.

– MBl. NRW. 2016 S. 729

Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz

Widerruf der Feststellung der Vfw AG, 
Austraße 3435745 Herborn Lünen als System 

gem. § 6 Absatz 6 Satz 4 Verpackungsverordnung 
(VerpackV)

Bekanntmachung des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

vom 22. September 2016

Auf Grund des Antrages der Reclay Systems GmbH vom 
10. September 2016 ergeht folgender Bescheid:

I.

Die mit Bescheid vom 9. Februar 2007 getroffene Fest-
stellung, dass die Vfw AG auf dem Gebiet des Landes 
Nordrhein-Westfalen ein System nach § 6 Absatz 3 Ver-
packungsverordnung (VerpackV) vom 21. August 1998 
(BGBl.  I S.  2379), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 17. Juli 2014 (BGBl. I S. 1061) fl ächen-
deckend eingerichtet hat, wird auf Antrag der Rechts-
nachfolgerin, der Reclay Systems GmbH (nachfolgend 
Antragstellerin genannt) gem. § 6 Absatz 6 Satz 4 Ver-
packV widerrufen.  Der Widerruf wird mit Ablauf des 
31. Dezember 2016 wirksam.

II.

Der Widerruf ergeht unter folgender Nebenbestimmung:

Die Antragstellerin hat die Pfl icht, über die im Kalen-
derjahr 2016 in das duale System Vfw eingebrachten 
und zurückgenommenen Verkaufsverpackungen zum 
1. Mai 2017 einen Mengenstromnachweis nach Anhang I 
zu § 6 VerpackV, bestätigt durch einen Prüfbericht eines 
Sachverständigen vorzulegen, sowie die Informationen 
nach § 10 Absatz 2 Nummer 2 über eine Beteiligung an 
ihrem System für das vorangegangene Kalenderjahr bei 
der in Absatz 5 Satz 6 genannten Stelle bis zum 1. Mai 
2017 zu hinterlegen.

III.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. Die 
Kostenentscheidung ergeht durch gesonderten Bescheid.

IV.

Der verfügende Teil des Bescheids wird öffentlich be-
kannt gegeben.

– MBl. NRW. 2016 S. 730
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